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Langtitel 

Verordnung der Oö. Landesregierung über Sicherheits-
und Umweltschutzvorschriften für Heizungsanlagen für
feste und flüssige Brennstoffe sowie für die Verwendung 
und Lagerung fester und flüssiger Brennstoffe sowie 
sonstiger brennbarer Flüssigkeiten



§ 4 feste 
Brennstoffe 

Stückholz

Der Brennstoff muss naturbelassen und unbehandelt 
sowie lufttrocken (Wassergehalt 20 %) sein. 

Holzhackgut

Der Brennstoff muss ausschließlich aus naturbelassenen 
unbehandeltem Holz hergestellt sein. 

 Anforderung an Feuchtemessung entfällt!

Brennstoffe gem. 
ÖNORM EN 17 225



§ 25 Lagerung 
fester 
Brennstoffe 

Die Lagerung von festen Brennstoffen innerhalb von Gebäudeteilen
mit Aufenthaltsräumen darf nur in Lagerräumen erfolgen, wenn 

1. die Netto-Grundfläche eines solchen Raums mehr als 15 m2

oder die Raumhöhe mehr als 3,0 m beträgt oder

2. mehr als 1,5 m3 feste Brennstoffe zur automatischen 
Beschickung der zugehörigen Feuerstätte gelagert werden. In 
Gebäuden der GK 1 bzw. Reihenhäusern der GK 2 bis zu 15 m3

Pellets zur automatischen Beschickung von Feuerungsanlagen 
auch außerhalb von Lagerräumen gelagert werden. 

Laut Auskunft oö. Landesregierung 
entspricht Kleinhausbau (alt) dem 

GK1 bzw. RH GK2



§ 25 Lagerung 
fester 
Brennstoffe 

In Gebäuden oder Gebäudeteilen ohne 
Aufenthaltsräume (z.B. landwirtschaftliche 

Wirtschaftsräume) sind Räume für die Lagerung von 
festen Brennstoffen zur automatischen Beschickung von 

Feuerungsanlagen - soweit diese nicht als Lagerräume
ausgeführt sind - nur in Brandabschnitten mit einer 

Grundfläche von höchstens 800 m2 zulässig. 



§ 26 Lagerung 
fester 
Brennstoffe im 
Heizraum 

Eine Lagerung von festen Brennstoffen in 
Heizräumen ist unzulässig. 
Ausgenommen davon ist die Lagerung von Pellets in 
Heizräumen bei Feuerstätten von mehr als 50 kW 
Nennwärmeleistung mit automatischer Beschickung in 
Lagerbehältern bis zu einer Menge von höchstens 15 m3, 
wenn die Lagerbehälter durch geeignete Maßnahmen 
gegen gefahrbringende Erwärmung geschützt werden. 



§ 5 flüssige 
Brennstoffe 

Heizöl extra leicht – schwefelfrei 

Gem. EU-Richtlinie 2016/802  Bezeichnung als Gasöl 

Heizöl leicht 

Gem. EU-Richtlinie 2016/802  Bezeichnung als Schweröl

 Einsatz erst über 400 kW Nennwärmeleistung 

§ 38: Bestehende Anlagen bis 
01.05.2027 auf HEL umstellen



§ 6 Aufstellung 
in Heizräumen 

Aufstellung von Feuerungsanlagen in Heizräumen

 Heizraum über 50 kW Nennwärmeleistung, 
 ausgenommen Warmlufterzeuger und Heizstrahler zur 

Beheizung des Aufstellraumes

 Leistung mehrerer Feuerungsanlagen addieren, wenn 
gleichzeitiger Betrieb möglich ist

 Feuerstätten für feste Brennstoffe mit automatischer 
Beschickung unabhängig der Leistung, ausgenommen: 
 bis 50 kW und max. 1,5 m3 Vorratsbehälter, oder
 Pellets mit automatischer Beschickung bis 50 kW in 

Gebäudeklasse 1 und Reihenhäuser der GK 2

Gebäudeklassen gibt es 
erst seit BauTV 2013!



GK1 + RG GK2 
Kleinhausbau 



OIB-Richtlinie 
Definitionen GK1

Gebäude der Gebäudeklasse 1 
Freistehende, an mindestens drei 
Seiten auf eigenem Grund oder von 
Verkehrsflächen für die Brandbe
kämpfung von außen zugängliche
Gebäude mit nicht mehr als drei 
oberirdischen Geschoßen, mit 
einem Fluchtniveau von nicht mehr 
als 7 m und insgesamt nicht mehr als 
400 m2 BruttoGrundfläche der 
oberirdischen Geschoße, bestehend 
aus nicht mehr als drei Wohnungen 
oder einer Betriebseinheit. 

Entspricht von Größe  
Kleinhausbau vor 2013



OIB-Richtlinie 
Definitionen
Reihenhaus GK2 

Reihenhaus der 
Gebäudeklasse 2  
b) Reihenhäuser mit nicht 
mehr als drei oberirdischen 
Geschoßen und mit einem 
Fluchtniveau von nicht 
mehr als 7 m, bestehend 
aus Wohnungen bzw. 
Betriebseinheiten von je 
nicht mehr als 400 m2

Brutto-Grundfläche der 
oberirdischen Geschoße. Entspricht von Größe  

Kleinhausbau vor 2013



GK1 + RG GK2 
Kleinhausbau 

Schutzziel GK 1 und Reihenhaus GK 2 (ab 2013)
Ein Brandabschnitt, aber gem. OIB 2 – 3.11:

Rauchwarnmelder 
In Wohnungen muss in allen Aufenthaltsräumen –
ausgenommen in Küchen – sowie in Gängen, über die 
Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens 
ein unvernetzter Rauchwarnmelder angeordnet werden. 

Schutzziel Kleinhausbau (bis 2013)
Oberste Geschoßdecke eigener Brandabschnitt 

Laut Auskunft oö. Landesregierung 
entspricht Kleinhausbau (alt) dem 

GK1 bzw. RH GK2



§ 7 
Anforderung 
an Heizräume

 Brandwiderstandsklasse REI 90 oder EI 90

 Brandabschottungen bei Durchdringen des 
Brandabschnitt (z.B. Brandschutzmanschette, 
Streckenisolierung) 

 Wände, Decken und Boden Brandverhalten mind. A2

 Brandschutztüre EI2 30-C

 Kennzeichnen und Hinweis auf Zutrittsverbot für 
Unbefugte 

 Bei raumluftabhängigen Betrieb mind. 400 cm2, jedoch
 Bei festen Brennstoffen 4 cm2/kW NWL
 Bei flüssigen Brennstoffen 2 cm2/kW NWL

 Gem. § 8 Gefahrenschalter  
§ 38 (2): Zuluftöffnung 

bei bestehenden 
Anlagen muss nicht 
vergrößert werden: 



Weitere 
Bestimmungen 
zur Aufstellung 



TRVB 118 H

Erforderliche Unterlagen für Abnahme 
 Vorbefund Fang / Abnahmebefund 

 5.2.8 leitfähige Teile sind zu erden – Elektroattest ist 
erforderlich 

 8.2 Installationsattest Anhang 3 + Betriebsanleitung 

 8.15 Kontrollbuch – Anhang 2

 9.1 Für die erste Löschhilfe ein geeignetes tragbares 
Löschgerät gem. TRVB 124 F



TRVB 118 H
Anhang 3



TRVB 118 H
Anhang 3



Aufstellverbot

Aufstellverbot von Feuerungsanlagen außerhalb von 
Wohnungen bzw. Betriebseinheiten  

 Treppenhäuser 

 Gängen 

 Dachräume (nichtausgebaut)

 Garagen gem. OIB Richtlinie 2.2 Punkt 2.2.8



Aufstellräume 

Für die Aufstellung von Feuerungsanlagen außerhalb 
von Heizräumen gilt Folgendes: 
 Unterhalb von Feuerstätten ist der Boden mit dem Brand-

verhalten A2 auszuführen oder ein Belag mit dem Brandverhalten 
A2 (z.B. Blech) aufzulegen. Besteht die Gefahr der Entzündung
eines brennbaren Fußbodens durch von der Feuerstätte
ausgehende Wärme, so sind entsprechende Schutzmaßnahmen 
zu treffen. 

 Auf der Beschickungsseite einer Feuerstätte ist ein Boden mit 
dem Brandverhalten A2fl oder ein Belag mit dem Brandverhalten 
A2 mit einer Mindesttiefe von 40 cm und einer Breite von der 
Breite der Beschickungstür mit einem beidseitigen Überstand von 
je 20 cm vorzusehen. 

ÖNORM B 8311: 80 cm Abstand 
bei Glasscheiben im Strahlungsbereich



§ 6 (6) Luft-
menge 

Luftmenge 
Bei der Aufstellung von Feuerungsanlagen ist darauf zu achten, dass 
die entsprechend der Auslegung benötigte Luftmenge zuströmen
kann. 

Bei der Aufstellung von Feuerungsanlagen außerhalb von 
Heizräumen kann die Verbrennungsluftzufuhr auch aus anderen 
Räumen erfolgen, wenn nachweislich beim Betrieb aller 
mechanischen und natürlichen Be- und Entlüftungsanlagen
ausreichend Verbrennungsluft nachströmen kann. 

Rechnerischer oder 
messtechnischer Nachweis 



Anforderungen
Aufstellräume  

Verbrennungsluft
-versorgung: 

Nachweis 



Bemessung
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume

Ortsfeste Feuerstätten mit Frischluftanschluss
Feuerstätten mit Frischluftanschluss aus dem Freien sind nicht
automatisch raumluftunabhängige Feuerstätten. Diese entnehmen
meistens die Luft für die Scheibenspülung aus dem Aufstellraum.

Die Dimensionierung des Frischluftkanals erfolgt vom für ortsfest
gemauerte Feuerstätten gemäß Merkblatt 5 des Kachelofen-
verbands.



Bemessung  
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Verbrennungsluftquerschnitt für gemauerte Kachelofen

Korrekte Bemessung gem. o.a. Tabelle 
(Merkblatt 5)  ist als Nachweis ausreichend. 



Bemessung  
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  



Bemessung  
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Ermittlung des Spaltöffnungsmaß bei 
Fensterkontaktschalter 

gem. einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  des DIBt

(75 + 1,875 x VE)
s  = 2 x √A AF = 75 + 1,875 x VE

s: Spaltöffnungsmaß des Fensters [cm]
VE: Abluftvolumenstrom der Abluftanlage [m³/h]
A: Fensterfläche [m2]
AF: freie, unverdeckte  Fensterfläche, bei Fenster mit Außenjalousie



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

4-Pascal-Messung bei Feuerstätten für feste 
oder flüssige Brennstoffe (gem. ÖNORM B 8311)
für alle Geräte der Bauart B (Verbrennungsluftversorgung über
den Aufstellraum bzw. den Luftverbund) ist die ausreichende
Verbrennungsluftversorgung mittels Differenzdruckmessung
nachzuweisen.

Es darf im Aufstellraum kein Unterdruck von mehr als 4 Pascal
auftreten. Dies ist durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen. Raumluftabsaugende Einrichtungen sind zu
berücksichtigen (auch Änderungen am Luftverbund sind zu
berücksichtigen).



ÖNORM B 8311
RL-abhängige Feuerstätten 

Beim Vorhandensein von 
raumluftabsaugenden 
Einrichtungen im gesamten 
mittelbaren Luftverbund ist 
ein CO-Warner vorzusehen. 

Funktion bei § 25 Überprüfung 
gem. LuftREnTG kontrollieren 



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

8-Pascal-Messung bei Feuerstätten für feste oder 
flüssige Brennstoffe (gem. ÖNORM B 8311)
Beim Einbau von Feuerstätten der Bauart C
(raumluftunabhängig gegenüber dem Aufstellraum) ist ein
maximaler Unterdruck von 8 Pascal im Aufstellraum zulässig.
Bei Vorhandensein raumluftabsaugender Einrichtungen ist zu
überprüfen, ob dieser maximal zulässige Unterdruck nicht
überschritten wird, ansonsten sind zusätzliche Sicherheits-
einrichtungen wie z.B. Differenzdruckwächter vorzusehen.



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Raumluftunabhängige Feuerstätten
Raumluftunabhängige Feuerstätten müssen den Nachweis gem.
ÖNORM EN 16510-1 erfüllen. Diese Überprüfung von
seriengefertigten Feuerstätten werden vom DIBt durchgeführt.
Hier wird eine System-Ofendichtheit von 10 Pascal (Zuluftkanal,
Feuerstätte, Verbindungsstück bei 2.500 Schließzyklen)
gefordert. Eine weitere Forderung die Fülltüre muss
selbstschließend u. -verriegelnd ausgeführt sein. Man findet
eine Liste geprüfter Feuerstätten unter:

https://www.dibt.de

https://www.dibt.de/


Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Ausführliches Verfahren gem. ÖNORM B 8311
Bei geplanten (noch nicht installierten) Feuerstätten kommt
das ausführliche Verfahren mittels Absaugsystem zur
Anwendung. Es wird überprüft, ob bei ungünstigsten Zustand
kein unzulässiger Unterdruck im Aufstellraum entsteht.

Einfaches Verfahren gem. ÖNORM B 8311
Die Durchführung der Prüfung erfolgt sinngemäß dem
ausführlichen Verfahren, anstelle des Absaugsystems kann
die Feuerstätte mit Nennleistung betrieben werden.



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Die Messung hat beim ungünstigsten Betriebszustand zu erfolgen:  

• Alle Fenstern und Türen schließen, ggf. vorhandene Rollläden 
schließen

• Nicht verriegelte Absaugeinrichtungen auf maximale Leistung in 
Betrieb nehmen (Achtung: es ist eine Messung bei geöffneter 
Verbindung sowie eine Messung bei geschlossener Türe zwischen 
Aufstellraum der Feuerstätte und der Absaugeinrichtung erforderlich)

• Alle raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. Kachelofen usw.) bei 
Volllast betreiben

• Zuluftöffnungen auf Minimalstellung, bei Abluftöffnungen auf 
Rückstrom achten



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Vorbereitung ausführliches Verfahren  

Das geregelte Absaugsystem wird anstelle der Feuerstätte mit der
Abgasanlage verbunden, um den ermittelten Abluftvolumenstrom der
Feuerstätte aus dem Abstellraum ins Freie abzuleiten.

Dazu wird das Verbindungsstück demontiert und der
Kunststoffschlauch mit einem geeigneten Abdichtelement an die
Abgasanlage angeschlossen. Das andere Ende des Schlauches wird
mit dem Luftanschluss Überdruck verbunden.



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Der Abluftvolumenstrom in [m3/h] bei  

(Serien-) Feuerstätten ermittelt man gem. ÖNORM B 8311

Für feste Brennstoffe: VAbuft = λ x 4 [m³/kg] x mBU [kg/h]

Für flüssige Brennstoffe: VAbuft = λ x 11 [m³/kg] x mBU [kg/h]

� Luftüberschusszahl wird bei Nennleistung im Prüfbericht der Feuerstätte angegeben 
mBU: Brennstoffumsatz der Feuerstätte bei Nennleistung 



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Ermittlung des Abluftvolumenstrom in [m3/h] für 

ortsfestgemauerte Feuerstätten gem. ÖNORM B 8311

Kachelofen: VAbuft = 9,2 x mB

Herd und Durchheizherd: VAbuft = 14 x mBU

Offener Kamin: VAbuft = 720 x FÖ

� Luftüberschusszahl gemäß ÖNORM B 8310: 2,95 (Kachelofen) bzw. 3,5 (Herd)
mB: maximale Brennstoffmenge lt. Kachelofenberechnung in [kg] 
mBU: Brennstoffumsatz der Feuerstätte bei Nennleistung in [kg/h]; max. 8 kg/h
Fö: Fläche der Brennraumöffnung in [m2] 



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Vorbereitung 
ausführliches Verfahren 

• Für feste und flüssige Brennstoffe 
ist der Volumenstrom gem. 
ÖNORM B 8311 zu ermitteln 



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Messergebnis 
ausführliches sowie einfaches 

Verfahren 



Nachweis 
Verbrennungs-
luftversorgung
Aufstellräume  

Maßgebliche Daten Messung

Prüfer / Datum 
Außentemperatur
Verwendetes Messgerät
Eingestellte Volumenstrom (oder Leistung)
Gemessener Differenzdruck

    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
            
              

                    
             
                

  
 

          
          

            

            
  

 
 

      

      

  
     

                                              
   

2. DURCHGEFÜHRTE  ÜBERPRÜFUNG   
 Differenzdruckmessung 

 

  
Außentemperatur  °C    

Eingestellter Abluftvolumenstrom  m³/h     

Gemessener Differenzdruck  Pa     

Messgerät    

 
     

        

                       

  
 

     
        

      

     
      

      
         

      
        

         

  
 

      
    

      

    
       

          
      

        
 
 

       

       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          
                                                                                                             

                                                                                                                                                                
              

    
Bemerkung / Mängel / Maßnahmen:  

 

 

 

 

 

 

 

Aufstellungsraum 

 

Luftverbund 
 Offene Verbindung (mind. 1,2 m²) zu   Offene Verbindung (mind. 1,2 m²) zu  
 Türschlitz  cm² zu   Türschlitz  cm² zu  
 Türblatt  cm² gekürzt zu   Türblatt  cm² gekürzt zu  

 Zuluft aus Freien (z.B. Stocklüfter oä.)  cm²  Zuluft aus Freien (z B. Stocklüfter oä.)   cm² 
 Natürliche Zuluft über Schacht  cm²  Mechanische Abluft*  - Entlüftung 
  - Abluft über Schacht*   Kein Rückstrom  Küchendunstabzug   Elektr. Verriegelung** 

 Mechanische 
Abluft* 

 - Entlüftung  Abluftventilator Bad   Elektr. Verriegelung** 
 Elektr. Verriegelung**  Abluftventilator WC   Elektr. Verriegelung** 

 Stk.  Fenster ohne Dichtung  Stk.  Fenster  Dichtung 

 Stk.  Innentür  Dichtung  Stk.  Innentür  Dichtung 
 Sonstiges: 

 
 
Frischluftöffnungen dürfen nicht verschlossen werden  

 Stk.  Außentür  Dichtung 

 Sonstiges: 
Frischluftöffnungen dürfen nicht verschlossen werden 

*VERMERK: EIGENENTLÜFTUNG (EIGEN) / SAMMELENTLÜFTUNG (SAMMEL)                          ** MIT/ OHNE / MIT FUNKSTEUERUNG (M. FUNK) / STROMLOS BZW. ABGEKLEMMT    
   

2. DURCHGEFÜHRTE  ÜBERPRÜFUNG Prüforgan:  
 Differenzdruckmessung 

 

 Luftzahlmessung 
Außentemperatur  °C Außentemperatur  °C 

Eingestellter Abluftvolumenstrom  m³/h Wirksame Fanghöhe  m 

Gemessener Differenzdruck  Pa Freier Fangquerschnitt  cm² 

Messgerät  Messgerät  

 
Grenzluftzahl (gem. G12 /Abb.1)  

Gemessene Luftzahl (Messung 1 / 2*)   

3. ERGEBNIS DER ÜBERPRÜFUNG         *MESSUNG 1: BEI GEÖFFNETER TÜRE / MESSUNG 2: BEI GESCHLOSSENER TÜRE 


  
 

Bei der Differenzdruckmessung wurde der 
zulässige  Grenzwert von 4 Pa eingehalten.  
Die beschriebene Anlage darf betrieben werden. 

 Hinweis für den Verfügungsberechtigten: 
Der Befund beurteilt die Verbrennungsluftversorgung zum 
Prüfdatum. Sämtliche Änderungen an der Feuerstätte, 
dem Fang od. Luftverbund (z. B. Fenster- od. Türentausch, 
Einbau v. Abluftventilatoren od. Rollläden, zusätzliche 
Feuerstätte u. ä.) stellen eine wesentliche Änderung gem. 
OÖ LuftREnTG dar u. bedürfen neuerlicher Überprüfung   


  
 

Bei der Luftzahlmessung wurde die zulässige 
Grenzluftzahl nicht unterschritten.  
Die beschriebene Anlage darf betrieben werden. 


    

Die  angeführte Gasfeuerstätte darf NICHT in 
Betrieb genommen werden! Vor der Benützung     
ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen. 

Ich nehme das Ergebnis der Überprüfung zur Kenntnis: 
 
 
Datum / Unterschrift:    __________________________________ 

Hinweise: Nächste Überprüfung gem. ÖVGW :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dieser Befund ergeht an: Verfügungsberechtigten, Eigentümer,GVU                     _______________________________                                                                
Ort, Datum                                                                                                      Rauchfangkehrermeister      
                                                                                                                                                                
Der Befund der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung ersetzt NICHT den Befund der Abgasanlage oder der Feuerstätte 



§ 11 Fänge & 
Verbindungsstücke 

Feuerungsanlagen dürfen nur an Fänge und Verbindungsstücke
angeschlossen werden, die die Anforderungen des Punktes 5 der 

OIB-Richtlinie 3 (§ 39 Abs. 2 Z 2) erfüllen. 



§ 11 Fänge & 
Verbindungsstücke 

Wirksame und gefahrlose Ableitung der Abgase ohne 
Beeinträchtigung von Personen – Betriebssicherheit  

 Höhen über Dach (40 cm über First, 1,0 m zur Dachfläche)

 Abstand der Mündung zu Fenster (3 m über Fensteroberkante, 
wenn Fenster innerhalb von 10 m vor Fenster liegt)

 Reinigungsöffnung am unteren und am oberen Ende 

 Reinigungsöffnung nicht in anderen Wohn- od. Betriebseinheiten

 Zugang zu Reinigungsöffnungen nicht über andere Wohn- od. 
Betriebseinheiten 

 Überdruckfänge sind zu hinterlüften

 Keine Absperrklappen zulässig Bestimmungen sind bis 01.05.2027 
umzusetzen  kein Bestandsschutz! 
Gem. § 18 LuftREnTG Ansuchen für 

Ausnahmen an Behörde möglich. 



§ 11 Fänge & 
Verbindungsstücke 

• Wenn eine werkzeuglose einfache Demontage des 
Verbindungsstücks nicht möglich ist, muss das Verbindungsstück
Überprüfungs- und Reinigungsöffnungen in ausreichender Anzahl 
aufweisen, die eine Überprüfung und Reinigung in der gesamten 
Länge ermöglichen. 

• Die waagrechte Länge der Verbindungsstücke darf bei 
atmosphärischer Verbrennungsgasführung höchstens ein Viertel der 
wirksamen Fanghöhe, maximal jedoch 4 m betragen. Die Funktion 
längerer Verbindungsstücke muss insbesondere bei mechanischer 
Verbrennungsgasführung durch eine entsprechende Berechnung 
nach den Regeln der Technik nachgewiesen werden. 

Vorbefund vom zuständigen 
Rauchfangkehrer erstellen lassen!



Vorbefund
Fangsanierung 
Neuanlage



Vorbefund
weitere Punkte 
der Planung  

• Erdung – Potentialausgleich bei Metallfängen  
• Zulassung des Baustoffes 
• Kondensatableitung
• Regenschutz 
• Berührungsschutz 

Neue Außenwandkamine sind 
Anzeigepflicht gem. BauTVO! 

§ 25 oö Bauordnung: sonstige Änderung oder Instandsetzung von 
Gebäuden, wenn eine solche Baumaßnahme von Einfluss auf die 
Festigkeit tragender Bauteile, den Brandschutz, die gesundheitlichen 
oder hygienischen Verhältnisse oder das Orts- und Landschaftsbild ist 
oder das äußere Aussehen des Gebäudes wesentlich verändert;



Sonderlösung 
Pellets-BW

ÖkoFEN empfiehlt bei Brennwert-
kesseln die Kaminsanierung mit 
Edelstahlrohr und Bogenlösung! 
Direkt über der Bogenlösung muss die 
Prüföffnung angeordnet werden!



Sonderlösung 
Pellets-BW

Heizwert                                       Brennwert
(und Brennwert)                     vorher mit RFK abklären  Vorbefund

Einwandiges, konisch gestecktes,                              
metallisch dichtendes, rußbrandbeständig

Abgassystemsystem aus Edelstahl



Sonderlösung 
Pellets-BW



§ 13 Grenzwerte  
+ Abgasverlust 
feste Brennstoffe 

Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit 
einer Brennstoffwärmeleistung unter 100 kW 

Neuer Bezugssauerstoff: 6 %

Für Feuerungsanlagen ab 100 kW Brennstoffwärmeleistung, die mit festen 
Brennstoffen betrieben werden, sind die entsprechenden Emissionsgrenzwerte 
der Feuerungsanlagen-Verordnung 2019 (FAV 2019) anzuwenden. Darüber
hinaus gelten für den Abgasverlust die jeweiligen Grenzwerte wie oben.



ab 100 kW - FAV 
Abgasverlust 
feste Brennstoffe 

Der Messbericht hat mindestens zu enthalten: 

• Name und Anschrift des Sachverständigen, Datum der Überprüfung
• Name des Anlageninhabers, Bezeichnung und Standort der 

Feuerungsanlage 
• Betriebsweise der Feuerungsanlage bei der Messung (BWL in MW bzw. % 

der Nennlast) 
• bei der Messung verwendete Brennstoff (Art, Norm, Heizwert, 

Aschegehalt) 
• Art der Feuerung (Einzelfeuerung, Mehrstofffeuerung, Mischfeuerung) 
• Normen bzw. normative Dokumente, die der Messung zu Grunde gelegt 

wurden 
• Messergebnisse bezogen auf eine Temperatur von 273,15 K, einen Druck 

von 101,3 kPa des trockenen Abgases



§ 20 Abnahme 

Inbetriebnahme und Abnahmeprüfung

• Sicherheitstechnisch und umwelttechnisch
• Umwelttechnisch bis zu 400 kW NWL einfache 

Überprüfung
• über 400 kW NWL umfassende Überprüfung 
• Raumheizgeräte und Warmwasserbereiter sind von 

umwelttechnischer Überprüfung  ausgenommen 
• Abnahmebefunde sind zu verwenden
• Unterweisung der Verfügungsberechtigten Person 



§ 20 Abnahme 



§ 20 Abnahme 



§ 21 
Überprüfung 

Wiederkehrende Überprüfung 

• einfache umwelttechnische Überprüfung bis 1 MW
• Ausnahme der umwelttechnische Überprüfung: 

• Nutzung unter 250 Std./Jahr -
Betriebsstundenzähler

• Ausfallreserve
• Raumheizgeräte 
• Bestehende Anlagen ohne Messöffnung, wo keine 

nachträglich eingebaut werden kann. 
• Sicherheitsüberprüfung immer durchführen 

• Dichtheit von Leitungen, Lagerbehälter zumindest 
augenscheinlich prüfen, Funktionsprüfung 
Leckanzeige



§ 21 
Überprüfung 



§ 21 
Überprüfung 



§ 38 Bestands-
anlagen 

Übergangsbestimmungen bis 01.05.2027

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
rechtmäßig bestehende Anlagen (Heizungsanlagen, 
Lagerbehälter, Lagerräume und Lagerstätten, 
Auffangwannen, Leitungen und dgl.) müssen, soweit 
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, den 
Anforderungen dieser Verordnung innerhalb von 
längstens fünf Jahren entsprechen. 

Ausgenommen bestehende 
Leitungen und Behälter 



Informations-
broschüre



Informations-
broschüre



Datenbank

Anlass: Erneuerbare Wärme Gesetz 



EWG-Entwurf



Bundesländer-
vergleich



Erfassen der 
Heizungsanlagen

„Anlagenetikett“

• Eindeutige Anlagenkennzeichnung

• Keine „Doppelmeldungen“ 

• Leichte Bearbeitung der Anlage durch 
befugte Fachfirma

• Information für Anlagenbesitzer

• Anlagendaten

• Nächste Überprüfung



Digitale 
Erfassung § 22 



Digitale 
Erfassung § 24 



Digitale 
Erfassung § 25 



Webbasierte
Datenbank



Webbasierte
Datenbank
Anmeldung USP



Datenbank



Zeitlicher Ablauf 



Zeitlicher Ablauf 



ÖNORMEN
Paket der Innung

1. Schritt: 
WKO Seite 



ÖNORMEN
Paket der Innung

2. Schritt: 
meinNormenPaket



ÖNORMEN
Paket der Innung



ÖNORMEN
Paket der Innung

3. Schritt: Zugang 
meinNormenPaket



ÖNORMEN
Paket der Innung 4. Schritt: Auswahl



ÖNORMEN
Paket der Innung

5. Schritt: 
meinNormenPaket



ÖNORMEN
Paket der Innung



ÖNORMEN
Paket der Innung



ÖNORMEN
Empfehlung

 ÖNORM B 2331: Brandschutz in Holzbauten

 ÖNORM B 8201: Überprüfung auf freien Querschnitt und 
Dichtheit

 ÖNORM B 8206: Sanierung von Abgasanlagen

 ÖNORM B 8207: Leitern und Laufstege 

 ÖNORM B 8208: Bezeichnungen 

 ÖNORM B 8210: Mischen von Fangbaustoffen

 ÖNORM B 8211: Abgasführung von gebläseunterstützen
atmosphärischen Gas-Feuerstätten

 ÖNORM B 8212: Luft-Abgas-Systeme

 ÖNORM B 8311: Installation und Errichtung von Feuerstätten



ÖNORMEN
Empfehlung

 ONR 28205: Systemabgasanlagen

 ÖNORM H 5170: Anforderungen an die Sicherheitstechnik 

 ÖNORM H 5152: Brennwertanlagen - Planungsrichtlinien

 ÖNORM EN 15.287-1: Abgasanlagen – Planung, Montage und 
Abnahme 



ÖNORMEN
Paket der Innung 



Gemeinsam >>>
mehr  Vorfreude
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